
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 03.07.2008 

 Vorlage Nr. 08/0284 
 
Federf. Stadtamt: Referat Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Wirtschaftsförderungs- und  

Grundstücksausschuss 

Bürgermeister Roland 21.08.2008 5 

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Beschlusscontrolling 
Beschlussliste 1. Halbjahr 2008 
- öffentlicher Teil - 
 
 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Als Bestandteil des Berichtswesens sind dem Rat und den Fachausschüssen zweimal 
jährlich stichwortartige Beschlusskontrollen vorzulegen. 
 
Als Anlage ist die Beschlusskontrollliste für das 1. Halbjahr 2008 - öffentlicher Teil - beige-
fügt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine x 
  
folgende  
 
Ergebnisrechnung 
 
Ertrag €   Aufwand € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
    darin enthalten:  
    Personalaufwand  
    Sach- und  

 Dienstleistungen   
 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 
 
Einzahlung €   Auszahlung € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
darin enthalten:      
Zuschüsse      
Beiträge Dritter      
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
 
 
 
Der Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss nimmt die Beschlusskontrollliste 
für das 1. Halbjahr 2008 - öffentlicher Teil - zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 

  - Roland - 
   
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
x Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am 21.08.2008 (öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


